
Zitate aus allen Normen von:

Abgrenzung
Elektrotechnik vs. Verputzerarbeiten

In der  ÖNORM B 2110 wird das allgemeine Zusammenwirken der Gewerke auf einer 
Baustelle  geregelt.  Nur  der  Auftraggeber  (AG) kann  und  muss  zwischen  den 
einzelnen  Gewerken  (die  Auftragnehmer  AN)  koordinierend  eingreifen. 
Rechtzeitiger Hinweis notwendig !

Zitat aus der ÖNORM B 2110 – Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen

Somit  ist  JEDES  GEWERK verpflichtet,  alle  seine  Verunreinigungen  bei  anderen 
Gewerken selbst und OHNE MEHRKOSTEN zu entfernen. 

Dies gilt natürlich auch z.B. für zugeputzte UP-Dosen des Elektrotechnikers!!!

Die ÖNORM B 2210 führt noch weitere, gewerkspezifische Nebenleistungen an: 

Zitat aus der ÖNORM B 2210 – Putzarbeiten

Das An- und Einputzen von Elektrorohinstallationsdosen ist
somit in den Verputzarbeiten mit abgegolten! 
(Dr. Ing. Andreas Pascher – 20.03.2012 - PASCHER&SCHOSTAL, Rechtsanwälte OG)
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